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A N F R A G E 
 

 

Mangelhafte und unzureichende Antwort auf die Anfrage Nr. 132 sowie Klärung des 

Standpunkts der Regionalregierung bezüglich der Einstufung der Brennerautobahn AG als 

öffentliche Körperschaft im Sinne des Artikels 1, Absatz 3, des Gesetzes Nr. 196/2009  

 

Mit Schreiben vom 10. Juli 2025 hat der Präsident der Region auf die Anfrage Nr. 132/XVII 
geantwortet. Darin hat er sich darauf beschränkt zu betonen, dass die Entscheidung hinsichtlich der 
Einleitung eventueller Gerichtsverfahren seitens der Brennerautobahn AG in den 
Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats fällt. Zudem hat er darauf verwiesen, dass sich das vor 
dem Veraltungsgericht Latium anhängige Verfahren ausschließlich auf die Klassifizierung der 
Gesellschaft als öffentliche Verwaltung zum Zweck der Eintragung in das ISTAT-Verzeichnis und 
nicht zu den verschiedenen Zwecken in Zusammenhang mit den Transparenzbestimmungen bezieht. 
 
Eine eingehende Prüfung dieser Antwort bringt drei gravierende Versäumnisse ans Licht: Zum einen 
fehlen Angaben darüber, wie und wann die Regionalregierung über die Einleitung des 
Gerichtsverfahrens informiert wurde; zum anderen wurde keine politische Stellungnahme zur 
Zweckmäßigkeit der Klage und deren Auswirkungen auf die Transparenzvorgaben, die Eindämmung 
der Ausgaben und die Einhaltung der haushaltspolitischen Beschränkungen abgegeben; schließlich 
wurde die Frage nach einer vergleichenden Bewertung von Vorteilen und Risiken im Falle eines 
möglichen Ausscheidens der Brennerautobahn aus dem Bereich der öffentlichen Verwaltungen 
gänzlich unbeantwortet gelassen. 
 
Aus politisch-institutioneller Sicht erscheint diese Antwort aus folgenden Gründen unzureichend und 
verantwortungslos: dem Regionalrat werden die grundlegenden Informationen vorenthalten, die 
erforderlich sind, um eine wirksame Kontrolle über die Tätigkeit seiner Vertreter im Verwaltungsrat 
der Gesellschaft auszuüben; es wird eine Grauzone geschaffen, in der eine Gesellschaft mit 
mehrheitlich öffentlichem Kapital zwar die Vorteile öffentlichen Eigentums nutzt, sich jedoch den 
Verpflichtungen in Bezug auf Transparenz, Ausgabenbegrenzung und ähnlichen Kontrollen entzieht; 
es wird ein Präzedenzfall geschaffen, auf den auch andere beteiligte Gesellschaften zurückgreifen 
könnten, wodurch die öffentliche Governance strukturell geschwächt wird; schließlich wird dadurch 
eine besorgniserregenden Nachsicht seitens der Behörden und Kontrollorgane im Bereich des 
öffentlichen Rechnungswesens nahelegt, als handle es sich um ein Unternehmen, das außerhalb des 
ordentlichen Rechtsrahmens steht, mit dem Risiko, intransparente und nicht rechtskonforme 
Praktiken zu verfestigen. 
 



 

Die Eintragung der Brennerautobahn AG in das ISTAT-Verzeichnis der öffentlichen Verwaltungen 
zieht nach geltendem Recht folgende Pflichten nach sich: Einhaltung der haushaltspolitischen 
Beschränkungen, Eindämmung der Personalkosten, Umsetzung der Pflichten zur 
Korruptionsvorbeugung und Transparenz (GvD Nr. 33/2013), die Verpflichtung zur Anwendung 
öffentlicher Vergabeverfahren gemäß Vergabekodex (GvD Nr. 36/2023) und die Ausübung einer 
gemeinsamen analogen Kontrolle durch die öffentlichen Anteilseigner. 
 
Sollte die Brennerautobahn als Siegerin aus dem Verfahren hervorgehen und demnach ihre 
Streichung aus dem ISTAT-Verzeichnis vollzogen werden, so besteht die Gefahr, dass die 
Möglichkeit der öffentlichen Anteilseigner, eine strategische Ausrichtung vorzugeben und eine 
konkrete Kontrolle über die Unternehmensführung wahrzunehmen, weiter geschwächt wird. Zudem 
würden wesentliche Grundsätze wie Transparenz, Rechtsstaatlichkeit und demokratische 
Verantwortung für eine strategische Infrastruktur noch weniger gelten.  
 
Dies vorausgeschickt,  
 

befragen die unterfertigten Regionalratsabgeordneten die Regionalregierung, 

um Folgendes zu erfahren: 

 
1. welche verwaltungsinternen Analysen, Studien oder Rechtsgutachten hat die Region — 

unmittelbar oder unter Einschaltung externer Berater — erstellt, um die Folgen der Einstufung 
der Brennerautobahn AG als öffentliche Verwaltung zu bewerten, und zwar in Bezug auf: 
a) die haushaltsrechtlichen Beschränkungen und die Eindämmung der Personalausgaben; 
b) die Verpflichtungen zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz; 
c) die Einschränkungen bei Neueinstellungen und die Personalverwaltung; 
d) die Anwendung des Vergabekodexes.  
Zudem wird um Auskunft darüber ersucht, ob die Regionalregierung die Absicht hat, dem 
Regionalrat eine Kopie dieser Studien zu übermitteln. 

2. In welcher Weise sind diese Analysen den regionalen Vertretern im Verwaltungsrat der 
Brennerautobahn AG zur Kenntnis gebracht worden und welche operativen Leitlinien hat die 
Regionalregierung für deren Tätigkeit im Rahmen der Gesellschaft vorgegeben? 

3. Welche konkreten Auswirkungen erwartet die Regionalregierung hinsichtlich der Ausübung 
der — derzeit bereits eingeschränkten — gemeinsamen analogen Kontrolle durch die 
öffentlichen Anteilseigner, falls die Brennerautobahn AG infolge der vom Verwaltungsrat 
angestrengten gerichtlichen Schritte aus dem ISTAT-Verzeichnis gestrichen wird? 

4. Trägt die Regionalregierung die Linie einer schrittweisen, aber konstante Reduzierung der 
Formen der Lenkung und aktiven Kontrolle über die Industriepläne, die Investitionen sowie die 
ethisch-sozialen und ökologischen Nachhaltigkeitsziele der Gesellschaft mit? Falls ja, welche 
strategischen Gründe liegen dieser Entscheidung zugrunde und welche Ausgleichsmaßnahmen 
gedenkt die Regionalregierung zu ergreifen, um dennoch angemessene Transparenz- und 
Rechenschaftsstandards (accountability) sicherzustellen? 

 
Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht. 
 

Gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN 
         Paul Köllensperger 
         Alex Ploner 
         Franz Ploner 
         Maria Elisabeth Rieder 
 

 

 

 


